
Heiz- und Betriebskostenabrechnung


Ort, Datum

Mietobjekt
…

Anzahl der WE
…

Gesamtwohnfläche
… qm

Abrechnungszeitraum
…

Gemäß § … des zwischen uns abgeschlossenen Mietvertrags ergibt sich für die dort erwähnten Nebenkosten folgende Jahresabrechnung:

Betriebskostenposition
Gesamtbetrag in €
Hiervon umlagefähig 
in €
Vereinbarter Umlage-schlüssel
Anteil des Mieters
in €

1.
Heizung und Warmwasser lt. gesonderter Abrechnung
…
…
…
…

a)
Heizung
…
…
…
…

b)
Warmwasser
…
…
…
…


Summe zu 1:












2.
Sonstige Nebenkosten
…
…
…
…

a)
Beleuchtung außerhalb der Mieträume
…
…
…
…

b)
Müll, Abfallbeseitigung
…
…
…
…

c)
Wasserversorgung, Entwässerung, Zählermiete
…
…
…
…

d)
Kaminfegerkosten, falls nicht in 1.  enthalten
…
…
…
…

e)
Fahrstuhl
…
…
…
…

f)
Gartenpflege
…
…
…
…

g)
Gebäude​versicherung
…
…
…
…

h)
Grundsteuer, sonstige laufende öffentliche Grundstückslasten
…
…
…
…

i)
Hausmeister,
Hauswart
…
…
…
…

k)
Hausreinigung, Ungeziefer​bekämpfung
…
…
…
…

l)
Sonst. Sach- und Haftpflichtver​sicherungen
…
…
…
…

m)
Straßen- und Gehwegreinigung
…
…
…
…

n)
Winterdienst
…
…
…
…

o)
Einrichtungen der Wäschepflege
…
…
…
…

p)
Breitband​verka-belung, Kosten Antennenverstärker
…
…
…
…

q)
Sonstige Betriebskosten
…
…
…
…


Summe zu 2:
…
…
…
…

Damit ergibt sie für Sie folgende Abrechnung:

Anteil aus 1.
… €

./. Vorauszahlungen auf Heizung und WW
… €

Guthaben/Nachzahlung aus 1.
… €

Anteil aus 2.:
… €

./. Vorauszahlungen auf sonstige Nebenkosten
… €

Guthaben/Nachzahlung aus 2.
… €

Guthaben/Nachzahlung insgesamt
… €

Die dieser Abrechnung zugrundeliegenden Originalbelege können nach vorheriger Terminvereinbarung bei mir innerhalb der nächsten vier Wochen eingesehen werden. 

Bitte beachten Sie, dass Sie aufgrund der gesetzlichen Vorgaben automatisch, also ohne weitere Mahnung, in Verzug geraten, wenn Sie den sich aus der vorstehenden Abrechnung ergebenden Nachzahlungsbetrag nicht innerhalb von 30 Tagen nach Zugang dieser Abrechnung auf mein Ihnen bekanntes Konto ausgleichen (§ 286 Abs. 3 BGB). Sie müssen ansonsten damit rechnen, dass Sie nicht nur die Kosten jeder Mahnung, sondern auch noch ohne konkreten Nachweis 5 % Zinsen über dem Basiszinssatz nach §§ 288, 247 BGB zu entrichten haben.

Der guten Ordnung halber weise ich darauf hin, dass Einwendungen gegen diese Betriebskostenabrechnung gem. § 556 Abs. 3 Satz 5 BGB spätestens bis zum Ablauf des 12. Monats nach Zugang der Abrechnung mitzuteilen sind.

Mit freundlichen Grüßen

...
Vermieter
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